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(54) Bezeichnung: Deckengebundenes medizinisches Röntgengerät

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung gibt ein deckenge-
bundenes medizinisches Röntgengerät mit einem um eine
Orbitalachse (14) bewegbaren Röntgenstrahler (11) und ei-
nen Röntgendetektor (12) an. Das Röntgengerät weist auf:
– einen an einer Decke (7) fahrbar angeordneten Decken-
wagen (9),
– einen in dem Deckenwagen (9) um die Orbitalachse (14)
verfahrbar angeordneten C-Bogen (3),
– einen G-Bogen (8), an dessen Enden der Röntgendetektor
(12) bzw. der Röntgenstrahler (11) angeordnet sind, und
– einen mit dem G-Bogen (8) verbundenen Laufwagen (10),
der entlang des C-Bogens (3) derart verfahrbar angeordnet
ist, dass der G-Bogen (8) um die Orbitalachse (14) drehbar
ist.
Die Erfindung bietet den Vorteil, eine dreidimensionale Rönt-
genbildgebung bei deckengebundenen Geräten zu ermögli-
chen, ohne die Zugänglichkeit zu verschlechtern.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein deckengebundenes
medizinisches Röntgengerät, beispielsweise ein An-
giographiegerät, mit einem um eine Orbitalachse be-
wegbaren Röntgenstrahler und einen Röntgendetek-
tor.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Von der Anmelderin wird ein Angiographiege-
rät mit der Bezeichnung „Artis Zeego“ hergestellt, das
einen C-Bogen umfasst, der mittels eines bodenge-
bundenen Roboters beliebig um einen Patienten po-
sitioniert werden kann.

[0003] Fig. 1 zeigt ein derartiges bekanntes medizi-
nisches Gerät 1, das als Angiographiegerät ausge-
bildet ist. An einem Roboter 2 ist der C-Bogen 3 be-
wegbar angebracht. Ein Patient kann auf einer Pati-
entenliege 4 gelagert werden, anschließend kann der
C-Bogen präzise positioniert werden, so dass innere
Organe von verschiedenen Seiten auf einem Monitor
5 betrachtet werden können, um krankhafte Verän-
derungen festzustellen.

[0004] Der C-Bogen 3 ist mit einem Kabelstrang 6
verbunden, der sich von dem C-Bogen 3 bis zur De-
cke 7 erstreckt. Der Kabelstrang 6 ist zum Schutz der
innenliegenden Kabel mit einem Wellschlauch um-
mantelt.

[0005] Durch die Befestigung des C-Bogen 3 an dem
Roboter 2 ist ein großer Schwenkbereich für die Orbi-
talbewegung sicher gestellt, wodurch eine dreidimen-
sionale Bildgebung möglich ist. In manchen Anwen-
dungsfällen schränkt der bodengebundene Roboter
die Bewegungsfreiheit des Bedienpersonals ein.

[0006] In der Offenlegungsschrift
DE 10 2012 204 996 A1 wird ein derartiges C-Bogen
Röntgengerät beschrieben.

Zusammenfassung der Erfindung

[0007] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein weiteres
medizinisches Röntgengerät anzugeben, mit dem ei-
ne dreidimensionale Bildgebung möglich ist und die
Bewegungsfreiheit des Bedienpersonals nur wenig
einschränkt.

[0008] Gemäß der Erfindung wird die gestellte Auf-
gabe mit dem deckengebundenen medizinischen
Röntgengerät des unabhängigen Patentanspruchs
gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den ab-
hängigen Ansprüchen angegeben.

[0009] Erfindungsgemäß erfolgt die Bewegung des
Röntgengeräts um die Orbitalachse (Achse parallel
zur Bodenobefläche und senkrecht auf die Röntgen-
strahlrichtung) mit einer neuartigen kinematischen
Anordnung. Dabei wird mit einem beweglichen C-Bo-
gen und einem im C-Bogen mit einem Laufwagen
verfahrbaren G-Bogen, der den Röntgenstrahler und
den Röntgendetektor trägt, eine für die 3-D Bildge-
bung erforderliche 200° Bewegung um die Orbitala-
chse realisiert.

[0010] Der C-Bogen kann dabei in einem Decken-
wagen bis zu +/–55° fahren. Der G-Bogen, der fest
mit dem Laufwagen verbunden ist, kann sich um bis
zu +/–45° relativ zum C-Bogen bewegen. Dadurch ist
es möglich, in einer äußerst kompakten Bauweise mit
nur zwei Antrieben in der Orbitalachse eine 200° Be-
wegung zur 3D-Bildgebund an einer deckengehäng-
ten Anordnung zu erreichen. Die Möglichkeit, den C-
Bogen relativ zum G-Bogen und somit zur Strahler-
Detektor-Aufnahme zu verfahren, gewährleistet dem
Anwender eine optimale Zugänglichkeit in seinem Ar-
beitsbereich. Der C-Bogen kann dabei aus dem Ar-
beitsbereich weggefahren werden, ohne die Strahler-
Detektorposition zu verändern.

[0011] Die Erfindung beansprucht ein deckengebun-
denes medizinisches Röntgengerät mit einem um ei-
ne Orbitalachse bewegbaren Röntgenstrahler und ei-
nen Röntgendetektor. Das Röntgengerät weist auf:

– einen an einer Decke fahrbar angeordneten De-
ckenwagen,
– einen in dem Deckenwagen um die Orbitalachse
verfahrbar angeordneten C-Bogen,
– einen G-Bogen, an dessen Enden der Rönt-
gendetektor bzw. der Röntgenstrahler angeordnet
sind, und
– einen mit dem G-Bogen verbundenen Laufwa-
gen, der entlang des C-Bogens derart verfahrbar
angeordnet ist, dass der G-Bogen um die Orbital-
achse drehbar ist.

[0012] Die Erfindung bietet den Vorteil, eine dreidi-
mensionale Röntgenbildgebung bei deckengebunde-
nen Geräten zu ermöglichen, ohne die Zugänglich-
keit in den Arbeitsbereich zu verschlechtern. Durch
die Anordnung kann eine zusätzliche teleskopische
Achse eingespart werden, was zum einen die Laufru-
he verbessert und zum anderen die Steifigkeit stark
erhöht. Durch den Wegfall einer 3. Antriebsachse,
die bei anderen geometrischen Anordnungen erfor-
derlich ist, können sowohl Bauraum also auch Kosten
eingespart werden. Ein weiterer Vorteil liegt darin, ei-
ne maximale Zugänglichkeit des Anwenderbereichs
ohne Applikationsverlust zu schaffen.

[0013] Der G-Bogen ist bevorzugt fest mit dem Lauf-
wagen verbunden.
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[0014] In einer Weiterbildung der Erfindung kann der
C-Bogen im Deckenwagen um ±55° um die Orbitala-
chse schwenkbar sein.

[0015] In einer weiteren Ausführungsform kann der
Laufwagen im C-Bogen um ±45° um die Orbitalachse
verfahrbar sein.

[0016] Das Röntgengerät kann des Weiteren zwei
parallel an der Decke angeordnete Deckenschienen
aufweisen, in denen der Deckenwagen fahrbar ange-
ordnet ist.

[0017] In einer weiteren Ausbildung können der
Röntgenstrahler an dem runden Ende des G-Bogens
und der Röntgendetektor an dem abgewinkelten En-
de des G-Bogen angeordnet sein.

[0018] Bevorzugt kann der Deckenwagen ausgebil-
det sein, um eine vertikale Achse zu drehen.

[0019] In einer weiteren Ausführungsform kann der
Röntgendetektor ausgebildet sein, um eine zur Orbi-
talachse senkrechte Achse zu drehen.

[0020] In bevorzugter Weise kann der Röntgende-
tektor ausgebildet sein, in Richtung zum Röntgen-
strahler hin und vom Röntgenstrahler weg zu verfah-
ren.

[0021] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung kann das Röntgengerät als Angiographiegerät
ausgebildet sein.

[0022] Weitere Besonderheiten und Vorteile der Er-
findung werden aus den nachfolgenden Erläuterun-
gen eines Ausführungsbeispiels anhand von sche-
matischen Zeichnungen ersichtlich.

[0023] Es zeigen:

[0024] Fig. 1: ein medizinisches Gerät nach dem
Stand der Technik,

[0025] Fig. 2: ein medizinisches Röntgengerät mit C-
und G-Bogen,

[0026] Fig. 3: ein medizinisches Röntgengerät mit C-
und G-Bogen mit maximalem Arbeitsbereich,

[0027] Fig. 4: ein medizinisches Röntgengerät mit C-
und G-Bogen in der rechtseitigen orbitalen Extrem-
position und

[0028] Fig. 5: ein medizinisches Röntgengerät mit C-
und G-Bogen in der linksseitigen orbitalen Extrempo-
sition.

Detaillierte Beschreibung
eines Ausführungsbeispiels

[0029] Fig. 2 zeigt ein medizinisches Röntgenge-
rät, beispielsweise ein Angiographiegerät, mit einem
Röntgenstrahler 11 und einem Röntgendetektor 12,
die einander gegenüberliegend an den Enden eines
G-Bogens 8 (= G-förmiger Bogen) angeordnet sind.
Dabei kann der Röntgendetektor 12 um eine zur Or-
bitalachse 14 senkrechte Achse 16 rotiert werden.
In Richtung 17, angedeutet durch einen Doppelpfeil,
kann der Röntgendetektor 12 auch translatorisch in
Richtung zum Röntgenstrahler 11 und von ihm weg
verschoben werden.

[0030] Um eine ausreichende Bewegung des G-Bo-
gens 8 um die Orbitalachse 14 zu ermöglichen, ist
der G-Bogen 8 mittels einem mit diesem verbunde-
nen Laufwagens 10 entlang der Innenseite eines C-
Bogens 3 (= C-förmiger Bogen) verfahrbar angeord-
net. Dazu fährt der Laufwagen 10 mittels nicht dar-
gestellter Rollen auf nicht dargestellten Schienen des
C-Bogens 3. Optional kann der G-Bogen 8 auch in
dem Laufwagen 10 entlang seines bogenförmigen
Abschnitts verfahrbar sein.

[0031] Der C-Bogen 3 ist um die Orbitalachse 14
auf nicht dargestellten Rollen oder mit anderen Mit-
teln verfahrbar in einem Deckenwagen 9 angeordnet.
Der Deckenwagen 9 wiederum ist in an einer Decke
7 montierten Deckenschienen 13 translatorisch ver-
fahrbar angeordnet. Zusätzlich ist der Deckenwagen
9 um eine vertikale Achse 15, und damit auch der G-
Bogen 8, drehbar.

[0032] Mit einer derartigen Konstruktion ist eine
Drehbewegung von Röntgenstrahler 11 und Rönt-
gendetektor 12 um +/–100° möglich, wenn sich der
C-Bogen 3 im Deckenwagen 9 um +/–55° und der G-
Bogen 8 mit dem Laufwagen 10 um +/–45° um die
Orbitalachse 14 bewegen lassen.

[0033] Fig. 3 zeigt das medizinische Röntgengerät
nach Fig. 2 in einer Position des G-Bogens 8 und
des C-Bogens 3, die eine maximale Zugänglichkeit
einer Bedienperson 18 in den Arbeitsbereich 20 er-
möglicht. Dazu wird der C-Bogen 3 im Deckenwagen
9 bis zum Anschlag (= einem Ende des C-Bogens 3)
gefahren und der Laufwagen 10 wird ebenfalls bis zu
diesem Ende des C-Bogens 3 gefahren. Die Bedien-
person 18 steht auf dem Boden 19. Der Deckenwa-
gen 9 ist fahrbar in den Deckenschienen 13 an der
Decke 7 angeordnet.

[0034] Fig. 4 und Fig. 5 zeigen orbitale Extremposi-
tionen des medizinischen Röntgengeräts nach Fig. 2.
Dargestellt sind wiederum der Röntgenstrahler 11
und der Röntgendetektor 12 an dem G-Bogen 8, der
mit dem Laufwagen 10 verfahrbar in dem C-Bogen 3
gelagert ist. Der C-Bogen 3 ist in dem Deckenwagen
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9 verfahrbar angeordnet. Der Deckenwagen 9 ist in
den an der Decke 7 befestigten Deckenschienen 13
translatorisch verfahrbar angeordnet.

[0035] Fig. 4 zeigt eine rechtsseitige orbitale Ex-
tremposition. Dabei zeigen die offenen Seiten des C-
Bogens 8 und des G-Bogens 3 nach links. Der Rönt-
genstrahler 11 befindet sich an seiner tiefsten Positi-
on, indem der C-Bogen 3 im Deckenwagen 9 bis zu
einem Ende des C-Bogens 3 fährt und der Laufwagen
10 fast bis zum anderen Ende des C-Bogens 3 fährt.

[0036] Fig. 5 zeigt eine linksseitige orbitale Extrem-
position. Dabei zeigen die offenen Seiten des C-Bo-
gens 8 und des G-Bogens 3 nach rechts. Der Rönt-
gendetektor 12 befindet sich an seiner tiefsten Po-
sition, indem der C-Bogen 3 im Deckenwagen 9 bis
zu dem anderen Ende des C-Bogens 3 fährt und der
Laufwagen 10 fast bis zu dem einen Ende des C-Bo-
gens 3 fährt.

[0037] Obwohl die Erfindung im Detail durch die
Ausführungsbeispiele näher illustriert und beschrie-
ben wurde, ist die Erfindung durch die offenbarten
Beispiele nicht eingeschränkt und andere Variationen
können vom Fachmann daraus abgeleitet werden,
ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.

Bezugszeichenliste

1 medizinisches Gerät
2 Roboter
3 C-Bogen
4 Patientenliege
5 Monitor
6 Kabelstrang
7 Decke
8 G-Bogen
9 Deckenwagen
10 Laufwagen
11 Röntgenstrahler
12 Röntgendetektor
13 Deckenschiene
14 Orbitalachse
15 vertikale Achse
16 zur Orbitalachse 14 senkrechte Achse
17 Bewegungsrichtung des Röntgendetektors

12
18 Bedienperson
19 Boden
20 Arbeitsbereich
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Patentansprüche

1.   Deckengebundenes medizinisches Röntgenge-
rät mit einem um eine Orbitalachse (14) bewegba-
ren Röntgenstrahler (11) und einen Röntgendetektor
(12),
gekennzeichnet durch:
– einen an einer Decke (7) fahrbar angeordneten De-
ckenwagen (9),
– einen in dem Deckenwagen (9) um die Orbitalachse
(14) verfahrbar angeordneten C-Bogen (3),
– einen G-Bogen (8), an dessen Enden der Röntgen-
detektor (12) bzw. der Röntgenstrahler (11) angeord-
net sind, und
– einen mit dem G-Bogen (8) verbundenen Laufwa-
gen (10), der entlang des C-Bogens (3) derart ver-
fahrbar angeordnet ist, dass der G-Bogen (8) um die
Orbitalachse (14) drehbar ist.

2.     Deckengebundenes medizinisches Röntgen-
gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der C-Bogen (3) im Deckenwagen (9) um ±55°
um die Orbitalachse (14) schwenkbar ist.

3.   Deckengebundenes medizinisches Röntgenge-
rät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
net, dass der Laufwagen (10) entlang des C-Bogens
(3) um ±45° um die Orbitalachse (14) verfahrbar ist.

4.   Deckengebundenes medizinisches Röntgenge-
rät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
gekennzeichnet durch:
– zwei parallel an der Decke (7) angeordnete Decken-
schienen (13), in denen der Deckenwagen (9) fahrbar
angeordnet ist.

5.     Deckengebundenes medizinisches Röntgen-
gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Röntgenstrah-
ler (11) an dem runden Ende des G-Bogens (8) und
der Röntgendetektor (12) an dem abgewinkelten En-
de des G-Bogen (8) angeordnet ist.

6.   Deckengebundenes medizinisches Röntgenge-
rät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der Deckenwagen (9)
ausgebildet ist, um eine vertikale Achse (15) zu dre-
hen.

7.   Deckengebundenes medizinisches Röntgenge-
rät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der Röntgendetektor
(12) ausgebildet ist, um eine zur Orbitalachse (14)
senkrechte Achse (16) zu drehen.

8.   Deckengebundenes medizinisches Röntgenge-
rät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der Röntgendetektor
(12) ausgebildet ist, in Richtung (17) zum Röntgen-

strahler (11) hin und vom Röntgenstrahler (11) weg
zu verfahren.

9.   Deckengebundenes medizinisches Röntgenge-
rät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass das Röntgengerät als
Angiographiegerät ausgebildet ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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